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Bearb.: Herr Cebulla 

GeschZ.: Bitte stets angeben 
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Telefax: 0331 27548-1803 

https://lavg.brandenburg.de/arbeitsschutz 

office.ost@lavg.brandenburg.de 
 

Tram 4 (Haltestelle: Friedhof) 

 

Frankfurt (Oder), 01.11.2023 
 

Ihr Schreiben vom: 23.10.2023   |   Eingang im Amt: 26.10.2023 

Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren nach BImSchG Reg.-Nr.: 

G06517-W 

 

Vorhaben: Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 

3 Windkraftanlagen 

15517 Fürstenwalde/Spree, Gemarkung Fürstenwalde/Spree, 

Flur 35, Flurstücke 293+230 

 

Antragsteller: MLK Brandenburg Windpark Entwicklungs GmbH & Co. KG 

Lichtenberger Weg 4, 15236 Jacobsdorf 

 

Sehr geehrte Frau Hennig, 

der Erteilung der Genehmigung steht hinsichtlich der Belange der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit nichts entgegen, wenn 

sie entsprechend den eingereichten Unterlagen erfolgt. Es ergeben sich keine 

Änderungen an der vom 01.12.2017 abgegebenen Stellungnahme des LAVG. 

 

Um Übersendung einer Durchschrift der Genehmigung und der Baubeginnanzeige 

wird gebeten. 
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Hinweis zur Gebührenerhebung für eingeschlossene Entscheidungen nach 

§ 13 BImSchG 

 

Im Rahmen der Stellungnahme des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucher-

schutz und Gesundheit sind keine Gebühren für öffentliche Leistungen im Sinne 

von § 2 GebGBbg angefallen. 

 

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

 

Cebulla 

 

Anlagen 

Anlage 1: Antragsunterlagen 


